Strategien für Bürgerinitativen gegen den Elektrosmog, 

für die lokalen Initativen, Regionalen Foren und die Dachorganisationen

Eine Sammlung loser Strategie-Ideen, Tipps und konkreter Hilfen der BIKE Vogt e.V.

Zusammenstellung:  Mike Scholz, Letze 7, 88267 Vogt,     net: www.bike-vogt.de

BI = Bürgerinitativen

MFS = MobilFunkSender

MFB = MobilFunkBetreiber

Die Aktivitäten der Bürgerinitativen beschränken sich nicht nur auf die lokalen Probleme und deren Lösungen, sondern wer ernsthaft für eine gesundheitsverträgliche Mobilfunktechnologie einsteht und dafür arbeiten will, der wird für einige Jahre Beschäftigung haben. Um Ihnen unsere Erfahrungen mitzuteilen und Ihnen bei der gemeinsamen Verfolgung der übergeordneten Ziele zu helfen, habe ich Ihnen diese Tipps, Gedanken und Strategien zusammengestellt. Wir von der BIKE Vogt e.V. hoffen Ihnen damit etwas Zeit, Arbeitskraft und Frustration zu ersparen, damit Sie flüssiger ans Ziel kommen.   

Strategien auf  lokaler Ebene

Gründen sie schnellstens einen Verein. Die Gründung eines gemeinnützigen, eingetragenen Vereines bringt erhebliche Vorteile, als da wären.

   1) Das Recht auf kostenlose Veröffentlichung von Terminen und Themen in den Gemeindeblättern

   2) Vereine haben bei Gesprächsterminen mit der Gemeindeverwaltung und anderen Institutionen ein größeres Gewicht.

   3) Besseren Kontakt zur Presse und anderen Medien

   4) Eine straffere Organisationsstruktur

   5) Gemeinnützige Vereine dürfen Spenden empfangen

   6) Sonstige steuerliche Vorteile bei Veranstaltungen zum Zweck von Vereins-Einnahmen

   7) Bessere finanzielle Konditionen und besseren Zugang zu gemeindeeigenen Räumlichkeiten. (Hallen, Säle, Schulen)

   8) besseren Zugang zu gemeindeeigenen Kopierern und anderen Medien in Schulen und Ämtern)

   9) Finanzielle Zuschüsse durch die Gemeinden (Fragen Sie auf den Gemeindeämtern nach.)   

Eine Mustersatzung ist angefügt.

Sollten sie ein „Einzelkämpfer sein, so schließen Sie sich einem Verein oder einer Initiative in Ihrer Nähe an.

Delegieren sie die anfallenden Arbeiten in Ihrem Verein möglichst rasch. Es gibt viel zu tun. 

Kennen Sie schon die Definition von TEAM?   

TEAM ist die Abkürzung von  „Toll, Ein Anderer Macht´s“.  

So sollte es wahrlich nicht sein, denn viele der Tätigkeiten sind äußerst zeitraubend, müssen jedoch getan werden.

Die wichtigsten Tätigkeiten in der Initiative

  1) Newsletters lesen, auf Relevanz filtern, sortieren, archivieren, zusammenfassen und verteilen.

  2) Ihre Chronik und die Protokolle schreiben  

  3) Internet-Recherche zu bestimmten Themen (Forschungsergebnisse, Rechtsgrundlagen, 

      wichtige Adressen und Kontakte)

  4) Präsentationen erstellen, die Homepage pflegen, Adressen pflegen

  5) Briefwechsel und Schriftverkehr

  6) Kasse führen, Buchhaltung

  7) Medien und Räume organisieren

  8) Werbung für Veranstaltungen konzipieren, Presseartikel schreiben, Pressekontakte pflegen

  9) Partner, Helfer, Sponsoren, Politiker, Unterstützer usw. ansprechen und Kontakte pflegen. 

Wie Sie sehen können, ist ein Rechner mit Internetanschluss und E-Mail Adresse unabdingbar.

Vor allem brauchen Sie Mitglieder, die mit dem Rechner arbeiten können. Viele Mitglieder bedeutet: Viele Talente und Fähigkeiten, die man sachdienlich einsetzen kann. 

Kooperation mit den Gemeinderäten

Vertrauensbildende Maßnahmen, wie persönliche Gespräche  mit einzelnen Gemeinderäten und dem Bürgermeister gehören zu ihrem Plichtprogramm. Allerdings, missionarischer Eifer bei der Überzeugungsarbeit schadet eher. Spielen Sie immer mit offenen Karten und unterrichten Sie die Kommunalpolitiker über Ihre Schritte und Aktivitäten. Besuchen Sie die Fraktionssitzungen und beraten Sie die Gemeinderäte bei ihrer Entscheidungsfindung. Dazu können folgende Gründe für die Ablehnung von Senderinstallationen und Baugesuche der Mobilfunkbetreiber angeführt werden:

1)  Den Mobilfunkbetreibern soll nicht nur von den Bürgerinitiativen der Widerstand entegegengebracht werden, sondern auch auf breiter Front von den Gemeinderäten. Die  Mobilfunkbetreiber und auch die Politiker der höheren Ebenen sollen die Bürgerinitiativen nicht so einfach in die „Esoterische Spinner-Ecke“ drängen oder zur „Körnerfresser- und Wollsocken-Minderheit“ erklären können.

2) Falls die Gemeinderäte zustimmen, könnten die Gemeinden eventuell regresspflichtig werden, falls sich die Erkenntnis allgemein durchsetzt, dass gepulste Mobilfunkfrequenzen schädlich sind und die Grenzwerte aus diesen Gründen herabgesetzt werden.

3) Die Ablehnung seitens der Gemeindeverwaltung kann keinerlei Regressansprüche der Mobilfunkbetreiber nach sich ziehen, da die Ablehnung der Gemeinden laut derzeitigem Baurecht keine Rechtswirkung auf das Genehmigungsverfahren hat. Also kann die ablehnende Gemeinde auch nicht haftbar für Gewinnausfälle gemacht werden. Die MFBs können gar nicht mit Schadensersatz klagen.  Es verhält sich eher anders herum.

Eher kann man die Gemeinden und die MFBs auf Schadensersatz verklagen, wenn sie den Sender-Installationen zugestimmt haben und im Nachhinein die Schädlichkeit der Strahlung allgemein anerkannt wird, denn die Schädlichkeit auf tierische und pflanzliche Organismen ist ja nun hinreichend erwiesen.  Es wird nur noch von den MFBs energisch abgestritten, dass sich die Ergebnisse auf Menschen übertragen lassen, was nun wirklich bescheuert ist. Merkwürdigerweise werden für Kosmetikpräparate, Medikamente, Schadstoff-Nachweise u. ä. laufend Tierversuche gemacht, deren Ergebnisse auf die Menschen übertragen werden.  Frage an die MFBs.: Sollen wir Menschenversuche machen um zu überzeugen? Brauchen wir nicht - die laufen ja eh schon!

4) Schließlich kann die Gemeinde mit der Ablehnung ihren Unmut darüber kundtun, dass sie bei einer solch essentiellen Frage schlicht übergangen und zu einem „politischen Abnickverein“ degradiert werden. Fakt ist: Immer mehr Gemeinderäte lehnen MFS ab, da sie ebenfalls davon überzeugt sind, dass MF in der Nähe von MFS gesundheitsschädlich ist.

5) Lassen Sie ihren Kommunalpolitiker grundsätzlich die neuesten Informationen zum Thema in aufbereiteter Form zukommen. Die Leute müssen so schon Berge von Papier durchackern. Damit die Infos gelesen werden, bedarf es also der Kürzung und Zusammenfassung. 

Die Organisation von öffentlichen INFO-Veranstaltungen.

1) Programmplanung

Hier sollten Sie zweierlei Arten von Info-Veranstaltungen durchführen. Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit und „Sonderveranstaltungen“ mit besonderer Zielstellung für speziell geladene Gästegruppierungen. Es erfordert andere Inhalte und Aufbereitungen der Themen wenn ich beispielsweise Mediziener oder Erzieher einlade. Für beide Gruppen gelten besondere Aspekte und Zielstellungen.

Die Gefahr im Anfangseifer die Informationsveranstaltungen mit zu vielen Fakten zu überfrachten und die Besucher mit einer Schwemme von Informationen zu erschlagen ist sehr groß. Hier einige Tipps:

· Legen sie als erstes die Ziele ihrer Veranstaltung genau fest. Sie müssen sich genau überlegen was, und wen Sie mit der Info-Veranstaltung erreichen wollen. Der aktuelle Anlass und die Problemstellung muss genau und deutlich umrissen und in der Darstellung für die Besucher deutlich zu erfassen sein. Lieber etwas weniger aber dafür präziser.

· Verfassen sie im Vorfeld eine genaue thematische Gliederung (siehe unten)

· Vermeiden sie Fremdworte und und überflüssige Fachsprache. Ein Vortrag wird dadurch nicht gewichtiger.

· Arbeiten sie mit Bildern, Analogien und Parallelen. Auch einfachste physikalische Zusammenhänge werden Sie erklären müssen. 

· Ganz wichtig!! Sagen sie den Besuchern, dass Sie auf keinen Fall die Handys abschaffen wollen!! Erklären sie als erstes, dass sie auf einer gesundheitsverträglichen Technologie bestehen und nicht auf deren Verteufelung. 

· Legen sie die Länge der einzelnen Vorträge auf maximal 45min fest und planen Sie danach  hinreichend lange Pausen ein (mind. 10 min) und gestalten sie das Gesamtprogramm nicht länger als zweieinhalb Stunden, denn die Zuhörer/Zuschauer müssen die aufgenommenen Daten und Fakten erst einmal verarbeiten. Bieten sie die Möglichkeit zu Fragen an die Referenten um das Aufgenommene zu vertiefen. 

· Bieten sie am Schluss des Abends auf einer Info-Bar schriftliche Zusammenfassungen und sonstiges Info-Material zur Vertiefung an. Vergessen Sie auch die Mitgliedsanträge nicht. 

Mit einer oder zwei Info-Veranstaltungen ist es leider nicht getan. Bleiben Sie am Ball und planen sie regelmäßige Info-Abende, denn die politischen Änderungen und technischen Neuerungen nebst den neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen dazu ändern sich nahezu wöchentlich. Es wird Arbeit für mehrere Jahre auf Sie zu kommen! 

Zielgruppenplanung

· Als allererstes müssen sie die Lokalpresse informieren und einen Pressevertreter einladen. Zur Scherheit sollten immer eigene Presseartikel (mit Bild) verfasst werden. Eine gute Pressearbeit ist die beste aller Reklame.

· Beginnen sie mit einer allgemeinen Info-Veranstaltung für die „Breite Bevölkerung“. 

Bei dieser Gelegenheit können Sie auch gleich sehen, wie wirkungsvoll Ihre „Reklame“ war. 

Eine schwache Besucherzahl ist keine Grund zur Entmutigung, sondern eher der Normalfall. 

Üerlegen Sie, wie Sie mehr Menschen besser erreichen und für unser Thema gewinnen können. (siehe unten)

Vermutlich werden Sie, je nach Größe Ihrer Gemeinde, mehrere solcher allgemeinen Veranstaltungen durchführen müssen, bis Sie den Informationsbedarf und das Interesse der Bürger abgedeckt haben. Laden sie dazu auch die anderen örtlichen Vereine ein. 

· Wichtig sind Nachbesprechungen Ihrer Veranstaltungen. Hierbei können sie Verbesserungen und die Kritiken erörtern und in die Planung der weiteren Veranstaltungen einfließen lassen.

· Danach oder auch parallel dazu, sollten Sie „Sonderinfo-Veranstaltungen“ für spezielle Gäste planen.

Es ist sinnvoll eine kleinere Info-Veranstaltung für die lokalen Ärzte, Heilpraktiker, diverse Therapeuten, Schulleiter/Lehrer, Erzieher, Kirchengemeinderäte und natürlich der Kommunal- und Regionalpolitiker zu konzipieren. Diese Gruppen sind für unsere Ziele von besonderem Interesse, denn wir brauchen Sie als Unterstützung für eine breite Aufklärung und zur Durchsetzung unserer Forderungen. Beispielsweise brauchen wir Ärzte, die für uns eventuelle anliegende Reihen-Blutuntersuchungen statistisch relevant durchführen können. In solcherlei Versanstaltungen müssen Sie auch möglichst viele Politiker auf unsere Seite ziehen.

Medieneinsatz

· Holen sie sich Fachleute in Ihr Team, die etwas von Wissensvermittlung und vom Einsatz der Medien verstehen, wie  

z.B: Lehrer, Ausbilder,......u.s.w. 

· Koppeln sie die Vorträge immer mit bildhaften, aussagestarken Medien. Die wichtigsten Fakten und Zusammenhänge sollten zur Unterstüzung des „Lernerfolges“ in klar strukturierten Bildern (Diagramme, Scheubilder, Fotos, Cartoons,  erscheinen. Sicherlich helfen auch ausgeteilte schriftliche Zusammenfassungen für die Hand des Besuchers, die auf den Tischen ausliegen. Medien: PC -Präsentation + Beamer, Videofilme, Dias, Tageslichtprojektoren, Bildwände.......... Richten Sie auch einen Info-Bar ein, auf dem Sie wichtige Skripten und tiefergehende Informationen aus dem Internet in Kopien (gegen geringe Gebühr – Kostenbeitrag) auslegen.   

· Engagieren sie, wenn möglich, einen kompetenten Fachmann/frau für einen Vortrag (Messtechniker, Physiker, Mediziner.....).  

Werbung

· Eine gute Präsenz in der Lokalpresse ist notwendig (siehe oben). Sehen Sie zu, dass ihre Veranstaltung in den Veranstaltungskalendern auftaucht. Dazu braucht die Presse eine Vorlaufzeit von 14 Tagen. Parallel dazu wäre ein Artikel im redaktionellen Teil eine gute flankierende Maßnahme.

· Billige Werbung für Ihre Veranstaltung ist viel Handarbeit bzw. Laufarbeit. 

Verteilen Sie in Gruppen schriftliche Handzettel (A5-Flyer) in die Briefkästen der Bürger. Wir teilten dazu die Gemeinde in Bezirke ein, die dann von einzelnen Teams abgearbeitet wurden (Ist auch eine Art von Nordic Walking,  Jogging, Sonntagsspaziergang).

· Flugblätter sollten in den wichtigen, gut frequentierten Geschäften der Gemeinde ausliegen. Dazu müssen auch Plakate (A3-Kopien) in diesen Geschäften aushängen. (Bäcker, Metzger, Lebensmittelläden, Tankstelle, Gaststätten, Banken.........)

· Ein großes Transparent oder ein gut lesbares, großes Schild am Ortseingang hilft ebenfalls.

· Vergessen Sie nicht die Mundpropaganda. Sie ist wirkungsvoller als man gemeinhin glaubt.

Die Finanzen der Initiative

Ohne Moos – nix los. Eine Bürgerinitiative braucht Geld zur Kostendeckung – keine Frage. Doch woher? 

Hier einige Anregungen und Hilfen.

· Als allererstes finanziert sich die Initative über ihre Mietgliedsbeiträge. Setzen Sie diese jedoch nicht zu hoch an, das könnte die Leute sonst abschrecken. Unser Mitgliedsbeitrag wurde bei der Gründung auf 10 € festgelegt. Wie werden jedoch im nächsten Jahr auf 15.-€ erhöhen müssen.  

· Finanzierung der Handzettel und Plakate über Sponsoren (Werbebanner auf den Zetteln und Plakaten). Richten Sie ein Spendenkonto ein und lassen sie in der Bank Blankoformulare für Spendenüberweisungen auslegen.

· Bitten sie schon ab ihren ersten Veranstaltungen die Besucher um eine Spende. Legen Sie dar, warum ihnen viele Kosten anfallen. (Druckkosten, Fahrtkosten für Referenten, Saal-Mieten usw.)

· Weichen Sie auf kostengünstige Räume der Gemeinde aus und übernehmen sie die Bewirtung selbst. 

·  Infostände mit Bewirtung bei Weihnachtsmärkten, Jahrmärkten, Kirchweih- und Weinfesten und Verkaufstände auf Flohmärkten o.ä. bringen auch Geldeinnahmen. 

· Machen sie es doch wie die anderen Vereine auch. Werden sie alleine oder mit Partnern zum Veranstaltern von Konzerten, Ausstellungen, Aufführungen. Kooperieren Sie mit dem örtlichen Musikverein und führen sie ein Konzert (Frühschoppen, Sonderkonzert o.ä.) durch. Sie können auch eigenständig ein Sommerabenkonzert mit einer Band durchführen (Jazzband, Rockband Tanzmusik...) Bewirten sie selbst. Gut organisiert und umgesetzt bringt das  wirklich fette Einnahmen. (Ich kenne das von meinem Musikverein) Teilen sie sich Kosten und Gewinne. Befragen sie dazu Mitglieder anderer Vereine nach deren Erfahrungen. Bitten sie auch um Hilfe. 

· Eine weitere Möglichkeit ist die Kooperation mit dem Kunstverein oder dem Kulturamt der Stadt. Bieten sie gegen Gewinnbeteiligung ihre Manpower ein. Jetzt genießen sie auch noch die Steuervorteile eines gemeinnützigen Vereines. 

·  Suchen sie sich auch passive Mitglieder, die ihnen Materialien, Werkzeuge, Geräte und Maschinen kostengünstig oder frei zur Verfügung stellen. Sprechen Sie das auch gleich bei Ihren Infoveranstaltungen an. Verteilen sie Wunschzettel.

· Lassen Sie sich ausgemusterte Rechner, Drucker und Kopierer spenden. Man brauch für die Schreibarbeiten wirklich nicht die neueste Maschine. Ein 5 Jahre alter Rechner mit Drucker tut es auch. 

Mustersatzung für Bürgerinitiativen gegen Elektrosmog

 Name und Sitz

§1 Der Verein führt den Namen ,,Name der Bürgerinitiative ” und wurde am........... in das Vereinsregister eingetragen. Die Bürgerinitiative hat die finanzbehördIiche Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Sitz des Vereins ist .............  PLZ  ORT......

Zweck und Ziel

§2 Zweck des Vereins ist die umfassende Förderung der öffentlichen Vorsorge, Gesundheitserhaltung und Information. In diesem Sinne hat der Verein ibs. das Ziel,

a)   neue Erkenntnisse in Wissenschaft und Forschung, sowie neue Entwicklungen in

Gesetzgebung, Rechtsprechung, Fachverbänden, Verwaltung etc. bzgl. der Wirkungen und Wechselwirkungen künstlicher Strahlung im allgemeinen, sowie elektromagnetischer Felder im besonderen, auf die Gesundheit und Befindlichkeit von Menschen, Tieren, Natur und Landschaft zu verfolgen, zur Klärung dieser Wirkungen beizutragen, sowie die Umsetzung dieser Erkenntnisse in das allgemeine Handeln zu beschleunigen. Einen Schwerpunkt stellen hierbei Mobilfunkanlagen. 

Insbesondere hat der Verein das Ziel, den geplanten Bau eines Mobilfunkmastes in.......... auf dem Flurstück ..........Nr.:   ............   und weitere Installation von Sendeanlagen auf der Gemeinde-Gemarkung mit legalen Mitteln zu verhindern.

b) die Bevölkerung im Umfeld von Sendeanlagen über mögliche Gefahren und Abwehrmaßnahmen aufzuklären bzw. diese Gefahren-Abwehr aktiv zu fördern;

c)  die Einhaltung bestehender gesetzlicher oder anderer Vorgaben und Richtlinien, sowie die Umsetzung der Erkenntnisse aus §2a dieser Satzung durch Betreiber und/oder Eigner von Sendern zu überwachen bzw. einzufordern.

Die Gemeinnützigkeit des Vereines

§3  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung”. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Beschlüsse über Satzungsänderungen, welche die Zwecke des Vereins betreffen, sind so vor dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zwecks Bestätigung vorzulegen, dass die Gemeinnützigkeit des Vereins im steuerlichen Sinne nicht beeinträchtigt ist.

Die Mitgliedschaft

§4 Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen und Personengemeinschaften werden, die bereit und in der Lage sind, die Ziele des Vereins zu fördern. 

Über einen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand, soweit dieser nicht ordnungsgemäß bestellt ist, die Mitgliederversammlung. 

Ein ablehnender Beschluss bedarf keiner Begründung. 

Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit mit vierteljährlicher schriftlicher Kündigung zum Ende eines Jahres durch Erklärung gegenüber dem Vorstand möglich. 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. 

Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied rechtliches Gehör zu geben.

Finanzen

§5 Der Verein finanziert sich durch Beiträge, Spenden und Zuwendungen. 

     Über die Höhe der Beiträge beschließt der Vorstand. 

Über Mittelherkunft und Mittelverwendung ist jährlich ein Jahresabschluss zu erstellen. Dieser und ein jährlicher Haushaltsplan für das darauffolgende Jahr ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haften die Mitglieder nur in der Höhe ihrer evtl ausstehenden Beiträge; jede weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt: ...... €

Die Organe des Vereins

§6 Die Organe des Vereines sind:

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand.

Darüber hinaus bildet der Verein fachliche Arbeitskreise, deren Besetzung auf Vorschlag des Vorstand für jeweils 2 Jahre durch die einfache Mehrheit der Mitglieder bestätigt wird.

Aufgaben der Mitgliederversammlung, Termine, Regularien

§7   Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Wahl des Vorstands

b) Entgegennahme und Genehmigung des Geschäfts- und Kassenberichtes

c) Entlastung des Vorstands

d) Beschluss über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung

e) Bestätigung der Besetzung der Arbeitskreise.

§8 Die Ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert; sie sind einzuberufen, wenn dies zumindest ein Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zweckes und der Gründe beim Vorstand schriftlich verlangt.

§9 Mitgliederversammlungen werden vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen mittels (fern-) schriftlicher Einladung an die im Mitgliederverzeichnis angegebenen Adressen einberufen. Dabei sind die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung, der Tagungsort und der Termin anzugeben. In der Tagesordnung für eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist der Grund für die Einberufung zu erläutern.

§ 10 Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Sind auch diese verhindert, so wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte den Versammlungsleiter.

Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschließen.

Soweit Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmen, entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht.

Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

Der Vorstand, Zusammensetzung und Aufgaben

§11 Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassier. Die Aufgaben des Schriftführers und des Kassiers können auch gleichzeitig von den Vorsitzenden übernommen werden.

Die Mitglieder des Vorstands müssen Mitglieder des Vereins sein.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt.

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Grundsätzliche Stellungnahmen im Namen des Vereins sowie größere Verfügungen über Vereinsvermögen sind vorab intern abzustimmen. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

§ 12 Der Vorstand kann einen Beirat bestellen, der dem Vorstand ohne Vertretungsmacht bei der Führung der Vereinsgeschäfte beratend und unterstutzend zur Seite steht.

§ 13 Über die Beschlüsse von Mitgliederversammlung und Vorstandssitzungen sind unter Angabe von Ort und Zeit der Versammlungen, sowie der Abstimmungsergebnisse Niederschriften anzufertigen, die vom Versammlungsleiter und Protokollführer unterzeichnet sind.

Die Auflösung des Vereines

§ 14   Der Verein kann nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, wenn der Vorstand oder zwei Drittel der Vereinsmitglieder dies beantragen und bei der Beschlussfassung mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Gesundheitsvorsorge. 

Mit dem Auflösungsbeschluss entscheidet die Mitgliederversammlung, an welche Körperschaft der vorgenannten Art das Vermögen fällt. Über die Mittelverwendung bei Auflösung oder Wegfall des bisherigen Zwecks wird endgültig erst nach Rücksprache mit dem Finanzamt entschieden.

§ 15   Erfüllungsort ist ........Gemeinde............. 

          Gerichtsstand ist   ..........................

